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Theodor BERGMANN hat sein sonst wohl abgewogenes Referat vergleichsweise stark auf die Bo
denbesitzreform und hier wieder auf die Umverteilung von Land sowie auf die Probleme der Redi
stribution von Macht und Einkommen ausgerichtet. Der andere Aspekt der Agrarreform, nömlich 
die die Bodenbesitzreform ergänzende Bodenbewirtschaftungsreform - diese auf Otto SCHILLER 
(9) zurUckgehende definitorische Unterscheidung halte ich nach wie vor fruchtbar - ist demgegen
uber mehr zurUckgetreten. Auch die heute viel diskutierte Frage nach der Beziehung zwischen 
Bodenbesitzreform und wirtschaftl ichem Wachstum ist nicht allzu eingehend erörtert worden. Das 
hinter BERGMANN's Betrachtung stehende Konzept ist Teil einer bedeutenden wissenschaftlichen 
und politischen Diskussion, die gegenwärtig uber die Weiterentwicklung unserer Welt gefUhrt 
wird. Sie gilt dem Streben nach mehr sozialer Gerechtigkeit, konsequenterer Verwiri<lichung ge
sellschaftl icher Egal ität und nach Abbau der bestehenden Machtgefölle. Besonders die in den 
letzten Jahrzehnten in den sozialistischen Ländern durchgefUhrten Agrarreformen und die Reform
ansötze in Lateinamerika, das von allen Entwicklungsregionen die stärksten agrarverfassungsbe
dingten Ungleichheiten aufweist, sind unter diesem Gesichtspunkt interessante Diskussionsgegen
stände. 

DemgegenUber ist der Zusammenhang zwischen Agrarreform und wirtschaftlicher Entwicklung, der 
in eine andere große Thematik gehört, fUr BERGMANN von geringerem Interesse. Das ist umso 
bemerkenswerter, als nach meinem Eindruck die wissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre 
zu einer gewissen ErnUchterung hinsichtlich dessen gefUhrt hat, was Agrarreform zur wirtschaft
lichen Entwicklung beitragen kann. Die immer wieder aufgestellte These, die nahezu ein Glau
benssatz von Agrarverfassungsfachleuten und Soziologen war und von vielen Ökonomen Ubernom
men wurde, daß Agrarreform eine Voraussetzung einer dynamischen wirtschaftl ichen Entwicklung 
in Entwicklungsländern sei, hat einer differenzierteren Betrachtung Platz gemacht. Die Reformen 
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der fünfziger und sechziger Jahre in Entwicklungsll:indern liegen lange genug zurück, um ihre 
Auswirkungen abschl:itzen zu können, und die Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich der Auswir
kungen auf das wirtschaftliche Wachstum sind besser geworden. 

Ich will mich in meinem Korreferat auf diesen Fragenkomplex konzentrieren. Zumindest seit dem 
ersten UN-Bericht "Land-Reform. Defects in Agrarian Structure as Obstacles to Economic Deve
lopment", der 1951 erschien, werden allgemein Ml:lngel der Agrarverfassung in Entwicklungsll:ln
dem als ein Hauptgrund der Unterentwicklung angesehen 1). So wie man in jenem Bericht die 
hohe Arbeitsproduktivitl:lt der europl:lischen, nordamerikanischen und ozeanischen Ll:lnder der we
sen tl ich niedrigeren Produktivitl:lt von Ll:lndem Asiens, Afrikas und Lateinamerikas gegenüber
stellte und dann bestimmte Agrarverfassungsmerkmale wie Pachtausprl:lgung, Betriebsgrößen, 
Eigentumsverhl:lltnisse verglich, so sind seither viele Vergleiche, und zwar auch unter Entwick
lungsll:lndern angestellt worden, die jeweils I:Ihnliche Beziehungen zwischen Strukturmerkmalen 
und Leistungsniveau aufzeigten. Freilich blieben sie vielfach unter dem Gesichtspunkt des Kau
salitl:ltsnachweises unbefriedigend, besonders soweit auf den Zusammenhang zwischen einzelnen 
Bestandteilen der Agrarverfassung, z. B. den quantitativen Aspekten der Eigentumsverteil ung und 
dem wirtschaftl ichen Entwickl ungsstand abgehoben wurde. 

2 Die Wandl1ffi9ili!.bl9keit des sozialil'!stitutione~efüges 

Festzuhalten ist, daß die sozialen Institutionen, von denen die Agrarverfassung ein Teil ist, sich 
langsamer zu verl:lndem pflegen als andere Bestandteile des sozialökonomischen Gesamtsystems. 
Die sozialen Institutionen, von Menschen gemachte Regeln der Interaktion zwischen Individuen 
und Gruppen, hatten vor Einsetzen der neuen Entwicklung meist ganz anderen Zwecken gedient 
als dem wirtschaftlichen Wachstum oder dem Einlaß für neue Technologien. Es ist aber zu betonen, 
daß soziale Institutionen wandlungsfl:lhig sind und daß es keineswegs immer der legislativen Maß
nahme bedarf, sie zu verl:lndem. So wie die Sozialverfassung die wirtschaftl iche Entwicklung 
hemmen oder fördem kann, so können auch von der technologischen und wirtschaftlichen Entwick
lung unterschiedliche Impulse auf die Sozialverfassung ausgehen. Wo das Wachstum gering ist, 
bleibt meist auch die Sozialverfassung rigide. Wo aber der Landwirtschaft eine neue Technologie 
oder neue Absatzml:lrkte angeboten werden, kommt auch Bewegung in den sozial institutionellen 
Bereich. Das scheint mir auch in einem von der Wissenschaft bisher nicht richtig rezipierten Maß 
im Zusammenhang mit der sogenannten Grünen Revolution zuzutreffen. Daß dabei eintretende 
soziologische Verl:lnderungen nicht optimal im Sinne der vorherrschenden politischen Leitlinien 
und der Il:Ingerfristigen wirtschaftlichen Entwicklung verlaufen müssen, liegt auf der Hand. Refor
merische Eingriffe können also nach wie vor angezeigt sein. 

3 Anforderungen an die Agrarverfassung 

Steht nun die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Agrarverfassung und Agrarreform auf der 
einen Seite und wirtschaftlicher Entwicklung auf der anderen zur Diskussion, so mag ein geeig
neter Ansatz sein, nach den Anforderungen zu fragen, die im Zuge der wirtschaftl ichen Entwick
lung an die Agrarverfassung gestellt werden. Angesichts der knappen zur Verfügung stehenden 
Zeit muß ich mich dabei auf einige Thesen beschrl:lnken. 

Zunl:lchst ist festzuhalten, daß auch da, wo es priml:lr um Förderung der wirtschaftlichen Entwick-

1) D. WARRINER (12, S. 30 ff) hat in einem ideengeschichtlichen Überblick die Entstehung die
ser Gedanken bis zu Adam SMITH's Darlegung im "Wealth of Nations" zurückgeführt, daß 
Großgrundbesitz und sklavische Dienstverhl:lltnisse "discouragements to the progress of 
opulence" seien. 
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lung geht, die politische Komponente von großer Bedeutung sein kann. Wo eine Oligarchie von 
Großgrundbesitzern ihre politische SchlusseisteIlung primör fUr die Wahrung ihrer Privilegien 
einsetzt, ohne nennenswert zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen -
der lateinamerikanische Fall -, oder wo von der Dorfebene aus Großbauern die lokale und regio
nale Politik bestimmen und einer vermehrten Partizipation der unteren Schichten im Wege stehen 
- der Fall vieler asiatischer Lönder -, kann die Umverteilung von Bodenbesitz zur Herstellung 
größerer sozialer Mobilitöt, Verwirklichung von mehr sozialer Gerechtigkeit und Entfaltung des 
böuerl ichen Potentials sinnvoll sein 1). 

Als wichtige, fUr eine dynamische landwirtschaftliche Entwicklung wUnschenswerte Eigenschaften 
der Agrarverfassung sind die folgenden anzusprechen (s. auch von BLANCKENBURG, 1, S. 405 f 
und FAO, 3, S. 5). 

a) Zur Frage der wUnschenswerten maximalen und minimalen Betriebsgrößen können angesichts 
der enormen Strukturunterschiede in der Gesamtheit der Entwicklungslönder keine quantitativen 
Angaben gemacht werden. GegenUber einer Polarisierung der Betriebsgrößen nach sehr großen 
oder sehr kleinen Betrieben, wie wir sie typisch im Latifundium-Minifundium-Komplex SUdamerikas 
vor uns haben, verdient eine kontinuierliche Zusammensetzung nach kleinen, mittleren und grö
ßeren Betrieben sicher den Vorzug. Sie erlaubt eher die gesellschaftlich erwUnschte vertikale 
Mobilitöt und auch eine wirtschaftliche Arbeitsteilung. Die Mindestbetriebsgröße ist wirtschaft
lich interessanter als die maximale Betriebsgröße. Sie soll so beschaffen sein, daß sie - unter 
der Voraussetzung des nicht voll funktionierenden Arbeitsmarktes - einer Familie bei den gegen
wörtigen und den in den nöchsten Jahren zu erwartenden EinkommensansprUchen eine wirtschaft
liche Existenz bietet. Sie soll eine Sparleistung ermöglichen und weiterhin den angemessenen 
Einsatz technischer Hilfsmittel gestatten, um auch die Kleinbauern am technischen Fortschritt 
teilhaben zu lassen. FUr die Bemessung der maximalen Betriebsgröße ist u.a. in Rechnung zu 
stellen, daß in großen Betrieben der Preis des Faktors Arbeit höher ist, so daß die Betriebe zu 
höherer Kapitalintensitöt tendieren. Dies ist unter den Bedingungen vieler Lönder gesamtwirt
schaftlich problematisch. In dichtbesiedelten Ländern wird die jeweilige optimale Betriebsgröße 
niedriger liegen als in dUnnbesiedelten Löndern öhnlicher Entwicklungsstufe, da sowohl die Bo
denproduktivitöt wie auch die Beschöftigungsintensitöt in kleineren Betrieben höher als in größe
ren zu sein pflegen. 

b) Eine der wichtigsten Forderungen ist die nach Besitzsicherheit. Eine zu große Verbreitung 
der Pacht und besonders des Teilbaues haben sich in Zeiten dynamischen Wandels als störend er
wiesen, vor allem soweit sie mit sehr kurzer Vertragsdauer verbunden sind. Sie wirken der inner
betrieblichen Kapitalbildung und einer vermehrten Investitionstötigkeit entgegen und fördern 
u.U. sogar den Raubbau am Boden. An dieser Stelle liegt Ubrigens der am schwersten wiegende 
Mangel der schwarzafrikanischen Bodenrechtssysteme, die auf dem Gemeineigentum an Land auf
bauten und sich in der gegenwörtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung nun im 
Übergang zu individuellen Eigentumsrechten befinden. Je mehr die Landwirte damit rechnen, 
daß ihnen der volle Ertrag ihrer Anstrengungen selbst zugute kommen wird, desto eher sind sie zu 
Investitionen und zur Erhöhung des Produktionspotentials bereit. 

c) In diesem Zusammenhang ist die Alternative böuerlicher Individualbesitz - kollektiver Groß
betrieb von Bedeutung. Wer auch immer heute hierzu Stellung nimmt, steht unter Ideologiever
dacht. Mir scheint aber, daß außerhalb der sozialistischen Planwirtschaftssysteme, die konsequent 
nur in wenigen Entwicklungslöndern verwirklicht worden sind, der empirische Befund in Entwick-

1) Die Problematik der Entmachtung des Großgrundbesitzes oder auch der Depossedierung böuer
licher Gruppen mit dem vorrangigen Ziel der Durchsetzung eines neuen politischen Systems 
soll hier nicht diskutiert werden. 

199 



lungslöndern bisher eindeutig fUr den böuerlichen Betrieb spricht. Wo in Afrika oder im nicht
kommunistischen Asien eine Zusammenlegung böuerlicher Wirtschaften zu Kollektivgroßbetrieben 
versucht worden ist, hoben sich mehr oder weniger deutliche Fehlschlöge ergeben. Wie Doreen 
WARRINER (12, S. 434 ~ gesogt hat: " ••• the weight of evidence is in favour of granting owner
ship to individuallandholders or rights to individual land use within a group holding ownership ••• 
There is a case for cooperative and collective farming in certain defined conditions; but it cannot 
be universolized. The advantages of ownership are that it provides what people generally want, 
that is, security, and what agriculture needs, the incentive mainspring". Der "Besitzinstinkt" 
der Bauern, der schon KAUTSKY zu schaffen machte, und das Streben nach VerfUgungsberechti
gung Uber das, was man erwirtschaftet hat, sind ganz wesentliche Elemente böuerlicher Haltungen 
auch in Entwicklungslöndern, und es wtlre kurzsichtig, zugunsten sogenannter höherer Formen auf 
ihre Nutzbarmachung im Entwicklungsprozeß zu verzichten. 

d) Nicht nur zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, sondern auch zur Förderung der wirt
schaftlichen Entwicklung muß eine möglichst weitgehende Partizipation von Bauern und Landar
beitern in der wirtschaftlichen Entwicklung und gesellschaftlichen Modernisierung sichergestellt 
werden. Ihre Bereitschaft zur Arbeit, ihr Interesse fUr die Landbewirtschaftung, ihre Kreativitöt, 
ihre Lernbereitschaft beeinflussen die Dynamik der Entwicklung in betrtlchtlichem Maße. Klein
bauern, Ptlchter und Landarbeiter sind besonders in uberbevölkerten Löndern in einer schlechten 
Verhandlungsposition gegenUber den größeren LandeigentUmern und werden daher uber ungUnstige 
Marktbedingungen, hohe Pachtzinsforderungen oder niedrige Löhne leicht ausgebeutet. Wo Pacht
zinsUberwachungen, Mindestlohnregelungen, Genossenschaften, Beratungsdienste und andere För
derungsinstitutionen zu ihrem Schutz oder ihrer Unterstutzung eingesetzt werden können, kann 
die geforderte Teilnahme am Entwicklungsprozeß gUnstig beeinflußt werden. Je durchlössiger die 
sozialen Schichtgrenzen fUr vertikale Mobilittltsbewegungen gehalten werden können, desto eher 
kann sich das Leistungsprinzip durchsetzen und wird die Bildung neuer FUhrungsgruppen erleich
tert. 

4 Auswirkungen auf die wirtschaftliche EntwicklulJS. 

Beim Versuch einer Aussage Uber die Auswirkungen der Agrarreform auf die wirtschaftliche Ent
wicklung steht man vor erheblichen Daten- und methodischen Problemen (s. auch HEIMPEL, 5). 
Es sind mir keine Gesamtevaluierungen von Agrarreformen bekannt, die die kurzfristigen wie die 
langfristigen Effekte ermitteln, daneben sowohl die ökonomischen wie die soziologischen und die 
politischen Auswirkungen erfassen und schließlich außer der Ertragsseite auch die Aufwandsseite 
quantitativ behandeln. Besanders die Kostenfrage wird bemerkenswert selten abgehandelt. Neben 
dem Datenbeschaffungsproblem treten diffizile methodische Fragen auf. Je mehr z.B. die Boden
besitzreform durch eine Bodenbewirtschaftungsreform ergtlnzt wird, desto schwieriger wird die 
Zurechnung der Kosten und der Ertrtlge 1). 

Geliefert werden am ehesten Übersichten uber erzielte Strukturverönderungen (Übergang von 
Pacht zu Eigentum, Zahl der durch eine Bodenbesitzreform Enteigneten und der begUnstigten 
Bauern, Betriebsgrößenvertinderungen, Entstehung von Genossenschaften u. tI.). Aussogen Uber 

1) Z.B. geht die 1966 ausgefuhrte Studie einer Gruppe des Deutschen Instituts fUr Entwicklungs
pol itik, Berlin, Uber die taiwanesische Agrarreform (4), die einen interessanten Schritt in 
Richtung einer Gesomtevaluierung darstellt, weit Uber die Bodenbesitzreform hinaus. Sie um
faßt auch alle Maßnahmen der Bodenbewirtschaftungsreform und landwirtschaftlichen Förde
rungspolitik, von denen ein erheblicher Teil auch ohne die Bodenbesitzreform durchgefUhrt 
worden wöre. 
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die wichtigsten wirtschaftlichen Effekte von Reformen im Bereich der Produktion, der Beschäfti
gung, der Kapitalbildung und der Einkommensverteilung tragen meist nur qualitativen Charakter. 
Solche Daten erlauben nur hypothetische Äußerungen über die relative Vorzügl ichkeit einzelner 
Reformmaßnahmen und geben sehr begrenzten Aufschluß über die Effizienz der Gesamtreform. Da
mit sind der Mäglichkeit der ex ante-Evaluierung und des Entwurfs alternativer Strategien enge 
Grenzen gesetzt. Eine solche Alternative könnte einmal innerhalb des Gesamtkomplexes der Agrar
reform gesucht werden, z. B. zwischen Pachtreform und Umverteilung des Bodeneigentums. Es könn
te aber dort, wo die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung das Hauptziel ist, anstelle der Bo
denbesitzreform auch eine allgemeine Bewirtschaftungsreform ins Auge gefaßt werden, wenn die 
politischen oder wirtschaftlichen Kosten der Besitzreform zu hoch sind. 

Es gibt eine Reihe von Agrarreformen in Entwicklungsländern, die mit Landumverteilung verbun
den waren und bei denen trotz der unsicheren Beurteilungsgrundlage eine positive Gesamtbilanz, 
und zwar sowohl auf der Betriebsebene wie auf der nationalen Ebene konstatiert werden kann (s. 
zum folgenden besonders 12). Neben der Volksrepublik China gehört in Asien eindeutig Taiwan 
in diese Gruppe, nicht ganz so eindeutig der Iran. Im Nahen Osten muß Ägypten erwähnt werden, 
in Lateinamerika mit Vorbehalt Mexiko. Berücksichtigt man, daß mindestens in 25 lateinamerika
nischen, nah- und fernöstl ichen Ländern Reformen mit Landverteilung ausgeführt wurden, so ist 
diese Liste nicht eben eindrucksvoll. In einzelnen Bereichen der Agrarreform sind auch in ande
ren Ländern Erfolge erzielt worden, s. z.B. in Indien durch die Neuordnung des Pachtwesens 
(Ausschal tung des Zw ischen pöchtersystems), in nahöstl i ehen Ländern mit der Abschaffung des 
Renten-Feudalismus - Maßnahmen, die sich zumindest im Bereich der Kapitalbildung förderlich 
ausgewirkt haben. 

Spricht man die verschiedenen mögl ichen Effekte der Agrarreform an, so scheint der Befund am 
ehesten hinsichtlich der Beschäftigungszunahme und der Kapitalbildung positiv zu sein. Ein posi
tiver Produktionseffekt ist sehr viel seltener aufzufinden. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusam
menhang, daß infolge eines erhöhten Eigenkonsums, der nach der Landumverteilung oft bei den 
Begünstigten auftritt, die an derr Markt gebrachten Produktionsmengen anfangs vielfach rückläu
fig tendierten. Ein höherer Nahrungsverbrauch der Reformbauern ist angesichts ihres niedrigen Er
nährungsstandes aber sicher oft gerechtfertigt, Der Einkommens-Umverteilungseffekt ist vor allem 
unmittelbar nach der Landverteilung spürbar. Ob er dauerhaft ist, hängt mit der Produktionsent
wicklung in den Reformbetrieben zusammen, ist aber im übrigen in hohem Maße von den ergänzen
den Förderungsmaßnahmen abhängig. 

Mag diese Übersicht unvollständig und auf einer unsicheren Materialbasis begründet sein, so zeich
net sich doch ab, daß die Wirkungsmögl ichkeiten der Agrarreform im Bereich der wirtschaftl ichen 
Entwicklung begrenzt sind. WARRI NER, die eines der fundiertesten neuen Bücher über Agrarreform 
in Entwicklungsländern vorgelegt hat, ist zu folgendem Schluß gekommen: " ••• one certain con
clusion emerges: agrarian reforms really do liberate ••• But no conclusion emerges which would 
suggest that agrarian reform is a condition of development" (12, S. 373). An anderer Stelle 
(S. 382) fragt sie noch einmal, ob angesichts des Ergebnisses der empirischen Überprüfung der An
spruch aufrechterhai ten werden könne, daß die Strukturreform eine Bedingung des Wachstums sei. 
Ihre Antwort ist, diese könne nur als eine solche Voraussetzung angesehen werden, wenn alle 
anderen Maßnahmen der Förderung und wirtschaftlichen Entwicklung ohne die Reform nicht durch
geführt würden. 

Angesichts dieses Ergebnisses muß am Schluß noch einmol die Frage nach Alternativstrategien mit 
dem Ziel der Förderung der unterprivilegierten Gruppen und der Produktivitätserhöhung gestell t 
werden. Anstelle einer tiefgreifenden Landumverteilung können je nach den Strukturbedingungen 
und der wirtschaftspolitischen Gesamtaufgabe die Durchsetzung einer maximalen Eigentums- und 
Betriebsgröße, eine Pachtreform oder eine Steuerreform, die auf progressive Staffelung der Steuer-
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sötze ausgerichtet ist, erwogen werden. Jede dieser Möglichkeiten hat ihr wirtschafts- und so
zialpolitisches Pro und Contra, und oft wird die Entscheidung von der politischen Durchsetzbar
ke it abhöngen. 

Es muß weiter mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß viele Reformen, und gerade die, 
die von den politischen Voraussetzungen her schlagkröftig hötten durchgefUhrt werden können, 
ihre Ziele nicht erreicht haben, weil die Aufgaben im Bereich der Bewirtschaftungsreform unter
schötzt worden sind und nicht genUgend Mittel und Personal dafUr bereit gestellt wurden. Je 
radikaler die Reformvorhaben sind, desto höhere zusötzliche Aufwendungen im Bereich der Bera
tung der Reformbauern, in ihrer Versorgung mit Krediten und Produktionsmitteln, ggf. in der 
Schaffung neuer Vermarktungsinstitutionen sind erforderlich. Dies verlangt nicht zuletzt eine 
Verwaltung, die qualitativ und nach dem Grad ihrer Integritöt leistungsföhiger ist, als es gerade 
im löndl ichen Bereich der Entwicklungslönder heute meistens der Fall ist. 
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